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111. F',odeiiordnende ilnd sonsti1:c i,laBnahrnen sowie  Kos ten  
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I. Räumlicher Geltun~sbereich 


Der räumliche Geltungsbereich ist im Bebauungsplan Nr. 21/67 


durch einen Zrauen Farbstreifen eindeutig gekennzeichnet. 


Der Plan erfaet die Besitzung Huyssenallee 44-45 und Dreilinden- 


straße 73-75 sowie die Besitzung Dreilindenstraße 77. 


11. Allgemeines 


Der an die Dreilindenstraße grenzende Teil des Grundstücks 


Huyssenallee 44-46 sowie das Grundstück Dreilindenstraße (7, 

sind im rechtsverbindlichen Durchführungsplan "Einstellplätze 


Dreilindenstrafie" vom 5. Juli 1957 (Bebauungsplan i .S.d. BBauC) 

als "Fläche zum Einstellen von Kraftfatiraeugen" ausgewiesen, 


Diese Planung ist oisher nur teilweise verwirklicht worden. 


.Auf dem Grundstüclc Dreilindenstrallie (7 wurde in~wischen ein 
Rürogebäude errichtet, dessen Konstruktion es ermöglichte - neben 

den Stellplätzen für den Eigenbedarf - auch die nach den irus- 

weisungen des Durchführungsplanes hier vor.gesehenen Stellplätze 

annulegen. Somit wurde durch die iiberbauung der Fläche die 

Fes.cLegung des Bebauungsplanes - nämlich Stellplätze .LU schaffen -

in ihrem ;!esen nicht Iieeinträchti&t. Vielmehr ersahen sicli durcii 
die '.iberbauung des Grundstücks städtebauliche Verbesserungen, da 

der ZinWlick zu den Hintergebäuden ~ind auf den Brandgiebel des 

Grundstüclts Dreilinderistraße 79 verdeckt wurde. 
Der Eigentümer des Grundstücks Huyssenallee Llll-46 beabsichtigt 

nun, auf seinem an die Dreilindenstraße grenzenden Grundstücksteil 

ebenfalls ein Bürogebäude zu errichten. Dieses wird so ausge- 

rührt, d a ß  - wie bei der Bebauung des Nachbargrundstücks - die 

Stellplätze für den Eigenbedarf sowie die nach den Ausweisungen 

des Durchführungsplanes t!ier vorgesehenen Stellplätze, insgesamt 

11 1 ,  gesci-laffe11 werden können. 

Die Festsetzung von Art und Maß der baulichen Nutzung erfolgte 

im Hinblick auf die hier zwischen der Huyssenallee und der 

Dreilindenstraße überwiegend vorhandene Bebauung mit Geschäfts-, 

Büro- und Verwaltungsgebäuden als Kerngebiet (MK) mit einer 

Grundflächenzahl 0,6, einer GeschoßTlächenzahl 2,0 und maximal 

VI Vollgeschossen. 



i
.. I,. - 23er!ordnenc!e i:.nd ions t i : e  Maßnahmen sowie  I(oste;i 

Z u r  7 e r t < i r k i i c l i u n i  d e s  Debauun;{splanes werden boderiordnende 


o d e r  s o n s t i ; - IYa8nahrnen nicht e r f o r d e r l i c h .  


Der S t a d t  e n t s t e h e n  Meint K o s t e n .  


E s s e n ,  den  13. J a n u a r  i?L?, 
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In ;;aftrqzc 


278 , X  

... J -. . 5 S L U G ~ .  Vern. Obermtrir,m 

Die Genehmigung des Bebauungsplanes sowie O r t  und Ze i t  

d e r  Auslegung des Planes und der  Begründung s ind  gemäß 

12  des Bundesbaugesetzes o r t süb l i ch  i m  Amtsblatt 

d e r  Stadt  Essen vom 25. Januar 1969 bekanntgemacht 

worden. 

Essen, den 27. Januar 1969 

e r s t a d t d i r e k t o r  

Auftrage 

. .. - &,&?L%. Verm. Oberamtmann 
-.-~. 

Mir Rücksicht auf die Porophenrechlsprechung sind die 
Genehrnisung des &bauungsl;lones sowieOrt und Zeit 
der Ausley vng desPlanes und der Begrtindung vorsorg- 

<Stadt Essen vom 26, 

2 d Ok4  197s 


